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|ur ^ncfung Öcö -tfpta^gßfütjlö

5Bir lefen in einem im allgemeinen gut gefdfriebenen Statt ber 9Jtittet=
preffe einen Serid)t über tantonale 91bftimmungen : „SJtit feinem pofitinen
©ntfdfeib beim ©efeg über bie tantonale Serantroorttidfteit gai ©raubünben
ein ÏBertgeug gefdjaffen, bamit Unregelmägigteiten non tantonalen Seamten,
bie, rnie einmal ein traffes Seifpiel betnies, oergeblid) auf Seftrafung roar=
teten, in 3ulunft nidjt ungefügnt bleiben merben."

Ser Sag ift nid)t falftf), nur ungefdjidt; benn bie Sorfteltung non ben

Seamten, bie ba (fegnfüd)tig!) auf Seftrafung roarteien, reigt uns gum Sadjen.
9tatürlid) toar es nidjt fo gemeint; bie Seamten madjten fitter teine 91n=

fprüdje auf Seftrafung, bas taten igre Unregelmägigteiten. gür ben Serfaffer,
ber fid) bie Sadje lebhaft norfteltte, mar bas felbftoerftänblid), ber nüdjterne
Sefer aber, ber gang unbefangen an bie Sadje herantritt, hat bas 9ledjt, bas
begüglidje gürroort „bie" auf bas g u n ä dj ft ftehenbe ajtegrgaglroort, alfo auf
„Seamten" gu begiehen unb biefe Sorftellung über ben 3œifdjenfag I)tntDeg
beigubehalten, unb ift bann überrafdjt, roenn er hört, bag biefe Seamten auf
Seftrafung gemartet haben follen. ©r mertt bann ja gleidj, tuorauf fid) bas

„bie" begogen hat, aber ber Uebergang aus ber ernften Sage gum unfreiroit=
ligen Sdjerg erheitert ihn. ©s ift groar erlaubt, ein begüglidjes gürroort auf
bas groeittegte §aupiroort gu begiehen, tnenn babei tein ïïî i g o e r
ftänbnis entftehen tann. 2Bir nähmen teinen Slnftog, menu bie Siebe

märe non einem „Sßertgeug, bas bie Unregelmägigteiten eines Seamten, bie
immer nodj auf Seftrafung marten, nerhinbern tonnte"; benn hier tann fid)
bas begüglidje gürroort nur auf „Unregelmägigteiten" begiehen. Sorfidjt ift
alfo am ißlage. gm allgemeinen mirb es gut fein, bas begüglidje gürmort
nur bann auf bas groeitlegte |>auptroort gu begiehen, roenn bie Segiegung
burih ben Unterfdjieb in ©efc^lec^t unb 3agl bes legten |>auptroorts fofort
tlar mirb. 2Benn aber bie Sauer ber Untlargeit, roie in unferm Seifpiel, oer--

längert mirb burdj einen 3anfdjenfag, fo tonnen ernfte SJÎigoerftânbniffe ober
bann eben unbeabfidjtigte erheiternbe SBirtungen entftehen — auf Äoften bes

Serfaffets. 9Iud) menn bie falfdje 3Jtöglid)feit burdj roeiiere Sagglieber in ber

Sdjroebe gehalten mirb roie (in einem anbern Statt) in ber Xitelgeile:
„100 ha Sanb non ben Sauern gepadjtet, bie unter Seitung non ißater Seo

SBpler ." mas für ein 3eüroort erroarten roir fegt? SBoIjl etroa: „ar=
beiten". Stber nein, mir lefen: „bepflangt merben". Statürlidj mirb bas nie-
manb fatfdj oerftegen, aber man fühlt fid) bod) geftört. — S3ir fdjlagen, unter
grögtmöglidjer Sdjonung bes „Urtextes", etroa folgenbe gaffung oor:„9Jtit ber

Annahme bes ©efeges über bie tantonale Serantroortlidjteit gat fidj ©rau=
bünben ein Sßertgeug gefdjaffen, mit bern tünftig Unregelmägigteiten nott
tantonalen Seamten beftraft merben tonnen, roährenb fie bisher, einmal fogar
in einem traffen gall, ungefügnt bleiben tonnten."
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Wir lesen in einem im allgemeinen gut geschriebenen Blatt der Mittel-
presse einen Bericht über kantonale Abstimmungen: „Mit seinem positiven
Entscheid beim Gesetz über die kantonale Verantwortlichkeit hat Eraubünden
ein Werkzeug geschaffen, damit Unregelmäßigkeiten von kantonalen Beamten,
die, wie einmal ein krasses Beispiel bewies, vergeblich auf Bestrafung war-
teten, in Zukunft nicht ungesühnt bleiben werden/'

Der Satz ist nicht falsch, nur ungeschickt! denn die Vorstellung von den

Beamten, die da (sehnsüchtig!) auf Bestrafung warteten, reizt uns zum Lachen,
Natürlich war es nicht so gemeint! die Beamten machten sicher keine An-
sprüche auf Bestrafung, das taten ihre Unregelmäßigkeiten. Für den Verfasser,
der sich die Sache lebhaft vorstellte, war das selbstverständlich, der nüchterne
Leser aber, der ganz unbefangen an die Sache herantritt, hat das Recht, das
bezügliche Fürwort „die" auf das z unächst stehende Mehrzahlwort, also auf
„Beamten" zu beziehen und diese Vorstellung über den Zwischensatz hinweg
beizubehalten, und ist dann überrascht, wenn er hört, daß diese Beamten auf
Bestrafung gewartet haben sollen. Er merkt dann ja gleich, worauf sich das

„die" bezogen hat, aber der llebergang aus der ernsten Lage zum unfreiwil-
ligen Scherz erheitert ihn. Es ist zwar erlaubt, ein bezügliches Fürwort auf
das zweitletzte Hauptwort zu beziehen, wenn dabei kein Mißver-
ständnis entstehen kann. Wir nähmen keinen Anstoß, wenn die Rede
wäre von einem „Werkzeug, das die Unregelmäßigkeiten eines Beamten, die
immer noch auf Bestrafung warten, verhindern könnte"- denn hier kann sich

das bezügliche Fürwort nur auf „Unregelmäßigkeiten" beziehen. Vorsicht ist
also am Platze. Im allgemeinen wird es gut sein, das bezügliche Fürwort
nur dann auf das zweitletzte Hauptwort zu beziehen, wenn die Beziehung
durch den Unterschied in Geschlecht und Zahl des letzten Hauptworts sofort
klar wird. Wenn aber die Dauer der Unklarheit, wie in unserm Beispiel, ver-
längert wird durch einen Zwischensatz, so können ernste Mißverständnisse oder
dann eben unbeabsichtigte erheiternde Wirkungen entstehen — auf Kosten des

Verfassers. Auch wenn die falsche Möglichkeit durch weitere Satzglieder in der

Schwebe gehalten wird wie (in einem andern Blatt) in der Titelzeile:
„ZM ha Land von den Bauern gepachtet, die unter Leitung von Pater Leo

Wyler ." was für ein Zeitwort erwarten wir jetzt? Wohl etwa: „ar-
betten". Aber nein, wir lesen: „bepflanzt werden". Natürlich wird das nie-
mand falsch verstehen, aber man fühlt sich doch gestört. — Wir schlagen, unter
größtmöglicher Schonung des „Urtextes", etwa folgende Fassung vor: „Mit der

Annahme des Gesetzes über die kantonale Verantwortlichkeit hat sich Grau-
bünden ein Werkzeug geschaffen, mit dem künftig Unregelmäßigkeiten von
kantonalen Beamten bestraft werden können, während sie bisher, einmal sogar

in einem krassen Fall, ungesühnt bleiben konnten."
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